
 
 

 

Rechte der Aktionäre 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, 
§ 122 Abs. 2 AktG  

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen 

anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 500.000,00 im Zeitpunkt der Antragstellung 

erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 

bekannt gemacht werden.  

Jedem neuen Punkt der Tagesordnung muss eine Begründung oder Beschlussvorlage 

beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der init SE zu richten und muss der 

Gesellschaft bis spätestens am 20. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Bitte richten 

Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse: 

init innovation in traffic systems SE 
Vorstand 
Käppelestraße 4 - 10 
76131 Karlsruhe 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit dies nicht bereits 

mit der Einberufung geschehen ist – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem auf der Internetseite 

www.initse.com unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung bekannt gemacht 

und den Aktionären mitgeteilt. 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  

Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten 

Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Vorschläge von Aktionären gemäß 

§ 127 AktG zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern sind 

ausschließlich zu richten an:  

init innovation in traffic systems SE 
Investor Relations 
Käppelestraße 4 - 10 
76131 Karlsruhe 
E-Mail: ir@initse.com 

http://www.initse.com/
https://www.initse.com/dede/investors/hauptversammlung/


 
 

Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären zur 

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern, die mit Begründung, wobei 

Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern 

keiner Begründung bedürfen, bis mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis 

zum 6. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft an der vorstehend genannten 

Adresse eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang auf der Internetseite 

www.initse.com unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung veröffentlicht. 

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen 

der Verwaltung zu den Anträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 

veröffentlicht.  

Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die 

Gesellschaft absehen, wenn einer der Gründe gemäß § 126 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 7 AktG 

vorliegt, etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss 

der Hauptversammlung führen würde. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht 

zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Wahlvorschläge von Aktionären braucht der Vorstand außer in den Fällen des 

§ 126 Abs. 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die Angaben 

nach § 124 Abs. 3 AktG (Angabe von Namen, ausgeübtem Beruf und Wohnort, bei 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Firma und Sitz) enthalten.  

Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG  

In der Hauptversammlung ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG jedem Aktionär auf Verlangen vom 

Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die 

Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 

der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen. Die Auskunftspflicht des Vorstands 

erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen, ebenfalls unter der Voraussetzung, dass sie zur 

sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.  

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG 

genannten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger 

kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder den verbundenen 

Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen.  

 

http://www.initse.com/
https://www.initse.com/dede/investors/hauptversammlung/

